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Betr.: Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 
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auslaufenden Serie infolge der COVID-19-Pandemie 

– Ergebnis der ersten Lesung des Europäischen Parlaments 

(Brüssel, 19. bis 22. Oktober 2020) 
  

I. EINLEITUNG 

Der Ausschuss der Ständigen Vertreter hat am 14. Oktober 2020 bestätigt, dass der Rat den 

Standpunkt des Europäischen Parlaments billigen wird, wenn das Europäische Parlament den oben 

genannten Kommissionsvorschlag ohne Änderungen annimmt. 

In diesem Zusammenhang hat die Berichterstatterin Maria GRAPINI (S&D – RO) im Namen des 

Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz einen Bericht vorgelegt, der darauf abzielt, 

den Kommissionsvorschlag zu übernehmen. Weitere Änderungsanträge wurden nicht eingereicht. 
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II. ABSTIMMUNG 

Das Parlament hat am 20. Oktober 2020 seinen Standpunkt in erster Lesung festgelegt und dabei 

den Kommissionsvorschlag übernommen. Dieser Standpunkt ist in der legislativen Entschließung 

enthalten. 

Folglich dürfte der Rat in der Lage sein, den Standpunkt des Europäischen Parlaments (siehe 

Anlage) zu billigen und damit die erste Lesung für beide Organe zum Abschluss zu bringen. 

Der Gesetzgebungsakt würde anschließend in der Fassung des Standpunkts des Europäischen 

Parlaments erlassen. 
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ANLAGE 

(20.10.2020) 

P9_TA-PROV(2020)0268 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 168/2013 hinsichtlich spezifischer 

Maßnahmen für Fahrzeuge der Klasse L aus einer auslaufenden Serie infolge 

der COVID-19-Pandemie ***I 

 

Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 20. Oktober 2020 zu dem 

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung 

der Verordnung (EU) Nr. 168/2013 hinsichtlich spezifischer Maßnahmen für Fahrzeuge der 

Klasse L aus einer auslaufenden Serie infolge der COVID-19-Pandemie (COM(2020)0491 – 

C9-0285/2020 – 2020/0251(COD)) 

 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 

(COM(2020)0491), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet 

wurde (C9-0285/2020), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

– nach Anhörung des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses, 

– unter Hinweis auf die vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 14. Oktober 2020 gemachte 

Zusage, den Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 und Artikel 52 Absatz 1 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz 

(A9-0190/2020), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 
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2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 

entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der Kommission 

sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P9_TC1-COD(2020)0251 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 20. Oktober 2020 im 

Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2020/... des Europäischen Parlaments und des 

Rates zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 168/2013 hinsichtlich besonderer Maßnahmen 

für Fahrzeuge der Klasse L aus einer auslaufenden Serie als Antwort auf die COVID-19-

Pandemie 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Anhörung des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren1, 

                                                 
1 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 20. Oktober 2020. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die COVID-19-Krise hat zu Störungen der Lieferkette für kritische Teile und Bauteile für 

Fahrzeuge der Klasse L und zu einem erheblichen Rückgang der Nachfrage nach diesen 

Fahrzeugen geführt. Dadurch können Hersteller ihre Lagerbestände an Euro-4-Fahrzeugen, 

die gemäß Anhang IV der Verordnung (EU) Nr. 168/2013 des Europäischen Parlaments und 

des Rates2 vor der Anwendung der Euro-5-Umweltstufe am 1. Januar 2021 zugelassen 

werden müssen, nur erheblich verzögert abbauen. 

(2) Aufgrund der Bestimmungen zu auslaufenden Serien der Verordnung (EU) Nr. 168/2013 

dürfen Hersteller einen begrenzten Teil eines Lagerbestands an Fahrzeugen der Klasse L, die 

nicht oder nicht mehr auf dem Markt bereitgestellt werden können, weil neue technische 

Anforderungen in Kraft getreten sind, nach denen sie nicht genehmigt wurden, weiterhin auf 

dem Markt bereitstellen, zulassen oder in Betrieb nehmen. 

(3) Angesichts der durch die COVID-19-Krise verursachten Störungen ist es offensichtlich, dass 

die Bestimmungen zu auslaufenden Serien der Verordnung (EU) Nr. 168/2013 keinen 

geeigneten Mechanismus darstellen, um die Menge der Euro-4-Fahrzeuge der Klasse L zu 

verringern, die die Hersteller nach Inkrafttreten der Euro-5-Umweltstufe in ihrem 

Lagerbestand haben werden. 

                                                 
2 Verordnung (EU) Nr. 168/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

15. Januar 2013 über die Genehmigung und Marktüberwachung von zwei- oder dreirädrigen 

und vierrädrigen Fahrzeugen (ABl. L 60 vom 2.3.2013, S. 52). 
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(4) Angesichts der außergewöhnlichen Umstände aufgrund der COVID-19-Krise und zur 

Verhinderung möglicher Marktstörungen ist es notwendig, die Verordnung (EU) 

Nr. 168/2013 zu ändern, um besondere Maßnahmen für Fahrzeuge aus einer auslaufenden 

Serie als Antwort auf die COVID-19-Krise einzufügen. 

(5) Um sicherzustellen, dass diese besonderen Maßnahmen für auslaufende Serien nur auf 

Fahrzeuge angewendet werden, die sich zum Zeitpunkt der nationalen Abriegelungen bereits 

im Lagerbestand befanden, sollte die Zahl der Fahrzeuge, für die diese besonderen 

Maßnahmen für auslaufende Serien gelten, die Zahl der Euro-4-Fahrzeuge der Klasse L, die 

sich am 15. März 2020 im Lagerbestand befanden, nicht übersteigen. 
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(6) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Bestimmungen zu auslaufenden Serien der 

Verordnung (EU) Nr. 168/2013 als Antwort auf die COVID-19-Krise für das Jahr 2021 zu 

ändern, von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden kann, sondern 

vielmehr wegen des Umfangs oder der Wirkungen der Maßnahme auf Unionsebene besser 

zu verwirklichen ist, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die 

Europäische Union (EUV) verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend 

dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese 

Verordnung nicht über das für die Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus. 

(7) Wegen der Dringlichkeit, die sich aus den außergewöhnlichen Umständen infolge der 

COVID-19-Krise ergibt, wird es als angemessen angesehen, eine Ausnahme von der 

Achtwochenfrist nach Artikel 4 des dem EUV, dem Vertrag über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union und dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft 

beigefügten Protokolls Nr. 1 über die Rolle der nationalen Parlamente in der Europäischen 

Union vorzusehen. 

(8) Die Verordnung (EU) Nr. 168/2013 sollte daher entsprechend geändert werden. 

(9) Diese Verordnung sollte aus Gründen der Dringlichkeit am Tag nach ihrer Veröffentlichung 

im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft treten — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 



 

 

12137/20   cu/JB/ab 9 

ANLAGE GIP.2  DE 
 

 

Artikel 1 

In Kapitel XI der Verordnung (EU) Nr. 168/2013 wird folgender Artikel eingefügt: 

„Artikel 44a 

Besondere Bestimmungen für Fahrzeuge aus einer auslaufenden Serie als Antwort auf die 

COVID-19-Pandemie 

(1) Abweichend von Artikel 44 und vorbehaltlich der Absätze 2, 3 und 4 des vorliegenden 

Artikels dürfen Fahrzeuge, die einem Fahrzeugtyp entsprechen, dessen EU-Typgenehmigung 

am 1. Januar 2021 gemäß Artikel 37 Absatz 2 Buchstabe a ungültig wird, bis zum 

31. Dezember 2021 als Fahrzeuge aus einer auslaufenden Serie auf dem Markt bereitgestellt, 

zugelassen oder in Betrieb genommen werden. 

(2) Die Zahl der Fahrzeuge aus einer auslaufenden Serie gemäß Absatz 1 des vorliegenden 

Artikels darf die Zahl der Fahrzeuge mit einer EU-Typgenehmigung, die am 1. Januar 2021 

gemäß Artikel 37 Absatz 2 Buchstabe a ungültig wird, und die sich am 15. März 2020 im 

Lagerbestand befanden, nicht überschreiten. 
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(3) Ein Hersteller, der die Ausnahmeregelung nach Absatz 1 in Anspruch nehmen möchte, reicht 

bei der nationalen Behörde jedes Mitgliedstaats, in dem die betreffenden Fahrzeuge auf dem 

Markt bereitgestellt, zugelassen oder in Betrieb genommen werden sollen, einen Antrag ein, 

in dem die Zahl der Fahrzeuge aus einer auslaufenden Serie angegeben ist, für die die 

Ausnahme nach Absatz 1 beantragt wird. 

Die betreffende nationale Behörde entscheidet innerhalb eines Monats nach Eingang des 

Antrags, ob und in welcher Zahl diese Fahrzeuge aus einer auslaufenden Serie in ihrem 

Hoheitsgebiet zugelassen werden. 

(4) In der Übereinstimmungsbescheinigung für die nach Absatz 1 in Betrieb genommenen 

Fahrzeuge wird ein besonderer Eintrag vorgenommen, mit dem diese Fahrzeuge als „2021 – 

Fahrzeuge aus einer auslaufenden Serie“ näher bestimmt werden. 

(5) Bis 1. Juli 2021 teilen die Mitgliedstaaten der Kommission mit, für wie viele Fahrzeuge der 

Status „aus einer auslaufenden Serie“ nach diesem Artikel gewährt wurde.“ 



 

 

12137/20   cu/JB/ab 11 

ANLAGE GIP.2  DE 
 

 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 

in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 

Geschehen zu ...  

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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